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Laut Tierschutzgesetzgebung
müssen ab Ende August 2013
auch Ställe aus den 70er-Jahren
sämtliche Vorgaben einhalten. Bis
anhin galten für diese Bauten
kleinere Minimalmasse (so ge-
nannte Klammermasse). Welche
Möglichkeiten stehen zur Verfü-
gung um sich der Gesetzgebung
anzupassen?

Im Tierschutzkontrollhandbuch
für Rinder sind die Mindest-
masse detailliert aufgeführt. Alle
Ställe, in denen die Einrichtun-
gen und baulichen Masse nicht
den Mindestabmessungen ent-
sprechen, müssen bis Ende Au-
gust 2013 definitiv angepasst
werden. Einzig für Milchkühe 
im Sömmerungsgebiet gelten
noch Ausnahmeregelungen. Ein
wertvoller Link, um sich einen
Überblick zu verschaffen, ist
www.tiererichtighalten.ch > Rin-
der > Fachinformationen des

Bundesamts für Veterinärwesen
(BVet) zu Rindern.

Masse nicht erfüllt
– was tun?

Falls die Bestimmungen nicht
eingehalten sind, gibt es ver-
schiedene Ansatzpunkte, den
Stall wieder tierschutzgerecht zu
machen:
� Umbau: Indem Abstützungen
in der Achse seitlich verschoben
werden, können die neuen
Masse erreicht werden. Dies ist
aber, vor allem bei deckenlasti-
gen Bauten, aufwändig und kos-
tenintensiv. Zudem können in
der bestehenden Gebäudehülle
weniger Tiere gehalten werden.
� Anbau: Durch die Nutzung der
bestehenden Räumlichkeiten als
Futterplatz können massiv Kos-
ten gespart werden im Vergleich
zu einem Neubau. Diese Lösung
bedingt eine Umstellung auf
Laufstallhaltung durch den

Anbau einer Liegehalle. Sie kann
aber relativ einfach und kosten-
günstig erstellt werden, da die
Gebäudehülle nicht wärmege-
dämmt sein muss. Vorausset-
zung ist, dass der Fressplatz die
gesetzlichen Anforderungen er-
füllt. 
� Neubau: Bei dieser Lösung
kann am besten auf sämtliche
Bedürfnisse Rücksicht genom-
men werden. Haltungs- und
Melktechnik, Stallklima, Tierzahl,
Leistungsgruppen und Arbeits-
abläufe können optimal aufei-
nander abgestimmt werden.
Auch die Bausubstanz ist wieder
vollständig neu und die Unter-
haltskosten tief und kalkulierbar.
� Rassenwechsel: Kommt aus
verschiedenen Gründen keine
der vorgenannten drei Lösungen
zum Tragen, kann ein Rassen-
wechsel eine Alternative darstel-
len. Jersey-Kühe beispielsweise
haben eine Widerristhöhe von

rund 120 cm und können somit
problemlos mit einer Standbreite
von 100 cm bei Anbindehaltung

oder Liegeboxen von 96 cm bei
Laufstallhaltung gehalten wer-
den.
� Tierhaltergemeinschaft (THG):
Eine weitere Möglichkeit kann
sich anbieten, wenn mit einem
Partnerbetrieb eine THG gegrün-
det werden kann. Somit können

die bestehenden Stallungen mit
Jungvieh betrieben werden und
die Untermasse stellen kein Pro-
blem mehr dar.

Eine detaillierte Abklärung
lohnt sich

Um Ende August 2013 nicht in
Konflikt mit der Tierschutzge-
setzgebung zu geraten, muss
man Gewähr haben, dass der 
Betrieb die rechtlichen Vorgaben
problemlos erfüllt. Eine de -
taillierte Abklärung und ein 
Vergleich der verschiedenen Lö-
sungen lohnt sich auf jeden Fall,
egal, welche Variante für den ein-
zelnen Betrieb in Betracht gezo-
gen werden kann. Bei Fragen
stehen Ihnen die sieben Regio-
nalbüros des Landw. Bau- und
Architekturbüros (LBA) gerne zur
Verfügung (www.lba.ch).

Andreas Graber, Landw. Bau-
und Architekturbüro (LBA),
Regionalbüro Meikirch BE

Tierschutzgesetz: Muss mein Stall auch saniert werden?
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Broschüre zum
Tierkomfort

BASEL � Eine neue 25-seitige
Farbbroschüre des Schweizer
Tierschutz (STS) widmet sich
dem Thema «Tierkomfort». Der
Agrarjournalist Michael Götz hat
im Auftrag des STS in der ganzen
Schweiz innovative Tierhalter be-
sucht, die mit beispielhaften
Tierkomfortlösungen aufwarten.

Manchmal sind es nur schein-
bare Kleinigkeiten im Stall und
Auslauf, die den Tierkomfort ent-
scheidend beeinflussen. Aus 
diesem Erfahrungsschatz der
Praktiker ist die reich bebilderte
Broschüre entstanden. Die Bro-
schüre enthält viele praktische
Tipps und konkrete Vorschläge
zum Thema Tierkomfort. 

Die Broschüre kann mit einem
frankierten und an sich selbst
adressierten A4-Couvert kosten-
los bezogen werden beim:
Schweizer Tierschutz, «Tierkom-
fort», Postfach, 4008 Basel. pd

BRUGG � In diesen Tagen geben
die Landwirte in der Schweiz
wieder die alljährlichen Tier-,
Flächen- und Kulturenzahlen
ent weder elektronisch oder auf
Formularen an. Diese Angaben
der Betriebsleiter bilden die
Grundlage für die Berechnung
der Direktzahlungen für das Jahr
2010. Deshalb ist es von grosser
Bedeutung, dass die Angaben auf
den Formularen richtig und voll-
ständig vorgenommen werden.
Auf was ist dieses Jahr besonders
zu achten?

Beiträge für Hecken, Feld-
und Ufergehölze anmelden

Bis auf die Beitragsansätze bei
Hecken, Feld- und Ufergehölzen
sind die Beitragsansätze die glei-
chen wie im letzten Jahr. Neu
sind Hecken, Feld- und Uferge-
hölze nur noch für Ökobeiträge
beitragsberechtigt, wenn sie
beidseitig einen Grün- oder
Streueflächenstreifen zwischen
drei und sechs Metern aufwei-
sen. Die Hecken, Feld- und Ufer-
gehölze müssen zusammen mit
den Grün- oder Streueflächen-
streifen angemeldet werden. 

Die Beitragsansätze betragen
neu in der Tal- und Hügelzone
Fr. 2500.– pro Hektare (bisher
Fr. 1500.– bzw. Fr. 1200.–), in  den
Bergzonen I und II Fr. 2100.– pro
Hektare (bisher Fr. 700.–) und in
den Bergzonen III und IV
Fr. 1900.– pro Hektare (bisher
Fr. 450.–). Für den Ökobeitrag
beitragsberechtigt ist die Ge -
samt fläche von Hecke, Feld- und
Ufergehölz zusammen mit der
angrenzenden Grün- oder
Streuefläche. 

Hingegen ist diese Gesamt -
fläche nicht mehr Bestandteil der
Grünfläche, die für die Förder -
limite bei den RGVE-Beiträgen
massgeblich ist. Bei Betrieben
mit Raufutterverzehrern kann
dies zur Folge haben, dass da-
durch die Förderlimite verringert
wird und deshalb weniger tierbe-

zogene Beiträge ausgerichtet
werden können.

Auch dieses Jahr wird der Tier-
bestand beim Rindvieh aufgrund
der TVD-Daten ermittelt (Refe-
renzperiode 1. Mai Vorjahr bis
30. April Beitragsjahr). Dabei ist
zu beachten, dass bei Betriebs-
übernahmen, -zusammenlegun-
gen usw. auch die TVD-
Nummern richtig zugeordnet

werden. Weiter ist zu beachten,
dass bei der Sömmerung von
Tieren auf einem anderen Talbe-
trieb die während der Sömme-
rung berechneten RGVE-Tage
beim anderen Talbetrieb an -
gerechnet werden und ent -
sprechend beim Heimbetrieb
wegfallen. Nur wenn die Sömme-
rung auf einem anerkannten
Sömmerungs-/Alpbetrieb er-

folgt, bleiben die Sömmerungs-
RGVE-Tage beim Heimbetrieb
angerechnet. 

Berechnung für
Einzelbetrieb dargestellt

Die Publikation «Direktzah-
lungen und Beiträge für die
Landwirte in der Schweiz» gibt
einen Überblick über die Bei-
tragsarten sowie die Anforderun-

gen und erklärt die Berechnung
für den Einzelbetrieb. Die Publi-
kation kann bestellt werden
beim Schweiz. Bauernverband,
Geschäftsbereich Treuhand und
Schätzungen, Brugg, Telefon 056
462 51 11 (Fr. 15.– plus Versand-
kosten, Bestellliste auf www.sbv-
treuhand.ch/shop). 

Ruedi Streit, SBV Treuhand
und Schätzungen

Beiträge für die Bauern
Direktzahlungen / Der Schweizerische Bauernverband informiert über Beitragsarten und Anforderungen.

Im Frühjahr müssen die Landwirte die alljährlichen Tier-, Flächen- und Kulturenzahlen angeben. Diese Daten bilden die Grundlage für die Be-
rechnung der Direktzahlungen. (Bild zVg)
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